
Zeitschrift: Wohnen

Herausgeber: Wohnbaugenossenschaften Schweiz; Verband der gemeinnützigen
Wohnbauträger

Band: 86 (2011)

Heft: [2]: Wohnen & Jugend

Artikel: Erhält mein Kind auch eine Genossenschaftswohnung?

Autor: Magro, Enrico

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-389662

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 05.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-389662
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


TIPPS & TRICKS

FUNDSTUCK

:,.

HACKERS ;

__ !lt|l'*"!l!i

Mii'ü-nüi^i riear.iiiOJirti

;r

Vom
Schwedenschnäppchen

zum Designstück
www.ikeahackers.net

Wenig Geld für teure Möbel, aber keine

Lust auf Ikea-Einheitsbrei? Dann bastel

dir doch aus dem Schnäppchen des

schwedischen Möbelriesen ein persönliches

Designstück. Das machen offenbar

ganz viele: Unter www.ikeahackers.net
kann man staunen, was den Menschen

rund um den Globus mit ihren Ikea-

Möbeln so einfällt. Da wird aus der
Schiebetüre des Pax-Kleiderschranks ein

stylisher Raumteiler, aus einem Expedit-
Regal ein Podest für das Bett, aus einem

zersägten und an die Wand genagelten
Stuhl eine Garderobe. Wer die eine oder

andere Idee nachmachen will, findet
genaue Hinweise über die verwendeten
Produkte und Anleitungen. Wobei nicht
alle Hacks, so werden die Kreationen

genannt, wirklich kopierenswürdig scheinen.

Denn hier sind keine Profis am
Werk, jeder kann einen Hack hochladen.

Das ist aber auch das Lustige an der Seite:

Man sieht in authentische Wohnungen

von Menschen auf dem ganzen Erdball
hinein.

Obwohl die Inspirationenja durchaus

den Ikea-Konsum ankurbeln, hat das

Unternehmen offenbar keine Freude an dieser

kreativen Fangemeinde. Die Seite

eines deutschen Nachahmers (die
Originalseite stammt von einerjungen Malaysierin)

jedenfalls Hess Ikea vom Netz

nehmen - unter anderem mit der

Begründung, dass die Sicherheit der
Produkte durch das Herumschrauben nicht
mehr gewährleistet sei. Es sei hier also

gesagt: Nachmachen auf eigene Gefahr!

Übrigens: Wer kein Freund des

schwedischen Möbelhauses ist, kann sich ja
auch inspirieren lassen, um
Brockenhausfunde entsprechend zu «pimpen».

RECHT

Erhält mein Kind auch
eine Genossenschaftswohnung?

Wer haftet für Jugendstreiche in der Wohnsiedlung? Sind die Kinder von
Genossenschaftern auch Mitglieder? Enrico Magro vom SVW-Rechtsdienst
erklärt, was Eltern von Jugendlichen wissen sollten.

Bei Jugendstreichen kann schon einmal
etwas zu Bruch gehen. Für die Eltern eine
unangenehme Situation, weil sie es sind, die
dafür geradestehen müssen, oder?
Dass die Elternvon Minderjährigen ausnahmslos

haften, trifft nicht zu. Sie müssen nur dann

für die Schäden aufkommen, wenn sie die

notwendige Aufsicht nicht wahrgenommen
haben. Ab einem gewissen Alter kann man
von Jugendlichen erwarten, dass sie wissen,

was Recht und was Unrecht ist. Wenn also

die fünfzehnjährige Tochter Briefkästen mit
Knallpetarden füllt, muss die junge Frau damit

rechnen, dass sie für den entstandenen Schaden

selber aufkommen muss.

So junge Menschen verfügen aber noch
über kein Einkommen. Wie sollen sie den
finanziellen Schaden begleichen?
Irgendwann stehen alle im Berufsleben und

verfügen über ein Einkommen. Wenn also die

Eltern die Haftung nicht freiwillig übernehmen

- was diese natürlich meist tun -, läuft
einem Jugendlichen sein Leichtsinn unter
Umständen noch jahrelang nach.

Wann haften denn die Eltern und wann
das Kind?
Das hängt von der Situation ab. Wenn zum
Beispiel ein Halbwüchsiger morgens um drei

Uhr eine Sachbeschädigung begeht, haben die

Eltern ihre Aufsichtspflicht vermudich nicht
wirklich wahrgenommen. Man kann sich

nämlich fragen, warum ein Sechzehnjähriger

um diese Zeit noch unterwegs ist. In
schwerwiegende wohnrechtliche Probleme können
Eltern geraten, wenn ihre Kinder das

Zusammenleben im Haus derart stören, dass die

Verwaltung mit der Kündigung droht. In solchen

Situationen gilt es, klare Grenzen zu setzen

und nötigenfalls Hilfe von aussen zu holen.

Zu einem ganz anderen Thema: Sind die
im gleichen Haushalt lebenden Kinder
automatisch ebenfalls Mitglieder der
Genossenschaft?

Nein, ganz klar nicht. Es gibt sogar Genossenschaften,

die nur eine Person pro Wohnung als

Mitglied aufnehmen. Erwachsene Kinder
können aber zum Beispiel durch den Tod

eines Elternteils Mitglied der Genossenschaft

werden.

Welche Chancen haben junge Leute bei
der Wohnungsvergabe, die bereits in der
Genossenschaft aufgewachsen, selber
jedoch nicht Genossenschafter sind?
Die Genossenschaft ist völlig frei in der
Auswahl neuer Mieter und kann zum Beispiel
einem Bewerber, der in der Siedlung
aufgewachsen ist, den Vorzug geben. Das ist zwar
nicht systemkonform, aber kann in der Praxis

vorkommen. Eine solche Haltung kann sogar
im Vermietungsreglement festgehalten werden.

Ein zentrales Kriterium bei der Vergabe

sollten meines Erachtens allerdings die

Belegungsvorschriften sein.

Dr. iur. Enrico Magro ist Berater beim

Rechtsdienst des SVW
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